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Einforderung Privatauszug  
(Strafregisterauszug) 

Alle Institutionen in den Bereichen Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind verpflichtet, bei der 

Anstellung von neuen Mitarbeitenden einen Privatauszug einzufordern.  

Solina benötigt nur den Privatauszug, nicht den speziellen Sonderprivatauszug.  

Der Privatauszug sollte vor dem Erstellen des Arbeitsvertrages, spätestens aber vor Arbeitsbeginn, von 

Solina überprüft werden können. Sollte dies aufgrund einer dringenden Anstellung nicht möglich sein, 

wird der Arbeitsvertrag mit einem besonderen Vermerk ausgestellt und der Privatauszug muss rasch 

möglichst nachgereicht werden.  

 

Der Privatauszug kann online bestellt werden unter: www.strafregister.admin.ch 

oder an jedem Poststellenschalter  

 

 
 

Der Auszug kostet CHF 17.00 und muss vom Bewerber/Bewerberin selbst bezahlt werden.  

Der Auszug darf bei Eintritt in die Solina nicht älter als 3 Monate sein.  
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